
Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 5 der Tagesordnung 

Die Wiederveräußerung eigener Aktien soll in den folgenden Fällen unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre erfolgen können: 

Neben der – die Gleichbehandlung der Aktionäre bereits nach der gesetzlichen Definition sicherstel-
lenden – Veräußerung über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre sieht der Beschlussvor-
schlag zu Punkt 5 der Tagesordnung vor, dem Vorstand auch hinsichtlich der Aktien, die auf Grund 
dieser Ermächtigung erworben werden, die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu geben. Diese gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsaus-
schlusses versetzt die Gesellschaft in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen 
und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit 
eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Die Nutzung dieser Möglichkeit auch für 
eigene Aktien erweitert die Wege für eine Kapitalstärkung auch bei wenig aufnahmebereiten Märkten. 
Die Ermächtigung stellt sicher, dass nach ihr auch zusammen mit der Ausgabe neuer Aktien nicht 
mehr als 10 % des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gestützt auf § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG verkauft beziehungsweise ausgegeben werden kann. Die Verwaltung wird den 
etwaigen Abschlag vom Börsenpreis möglichst niedrig halten; der maximal zulässige Abschlag beträgt 
5 %. 

Weiterhin sieht der Beschlussvorschlag vor, dass der Gesellschaft eigene Aktien zur Verfügung ste-
hen sollen, um diese als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder bei 
Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen gewähren zu können. Der internationale 
Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Gegenleis-
tung. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität 
geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteili-
gungen schnell und flexibel ausnutzen zu können. Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermäch-
tigung bestehen nicht. Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils Bericht über eine Ausnut-
zung dieser Ermächtigung erstatten. 

Der in der Hauptversammlung vom 7. September 2005 beschlossene Aktienoptionsplan 2005 kann 
durch das in jener Hauptversammlung beschlossene und durch den Beschluss zu Punkt 7 der diesjäh-
rigen Tagesordnung herabzusetzende bedingte Kapital erfüllt werden. Der unter Punkt 5 der diesjähri-
gen Tagesordnung vorgeschlagene Beschluss soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, sowohl 
den Aktienoptionsplan 2005 als auch den unter Punkt 7 der Tagesordnung zur Beschlussfassung an-
stehenden Aktienoptionsplan 2010 auch durch den vorherigen Erwerb eigener Aktien zu bedienen. 
Die Eckpunkte des Aktienoptionsplans 2005 wurden von der Hauptversammlung am 7. September 
2005 beschlossen. Sie sind als Bestandteil der notariellen Niederschrift über die Hauptversammlung 
vom 7. September 2005 beim Handelsregister in Hamburg einsehbar. Sie können außerdem als aus-
zugsweise Abschrift der notariellen Niederschrift in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 
Straßenbahnring 11, 20251 Hamburg, und im Internet unter www.tipp24-se.de eingesehen werden. 
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Kopie der vorbezeichneten Unter-
lagen. Die Entscheidung darüber, wie die Optionen im Einzelfall erfüllt werden, treffen die zuständigen 
Organe der Gesellschaft; sie werden sich dabei allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesell-
schaft leiten lassen und in der jeweils nächsten Hauptversammlung über ihre Entscheidung berichten. 

Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen 
können. Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene 
Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot zu erwerben. Dabei kann jeder verkaufswillige Aktionär der 
Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis 
er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Ge-
sellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der Verkaufsangebote 
erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile 
von Offerten bis zu maximal 100 Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträ-
ge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit 
die technische Abwicklung zu erleichtern. 
 

Hamburg, im April 2010 

Tipp24 SE 

– Der Vorstand – 


